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Abréviations

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
EO Erwerbsersatzordnung
OR Obligationenrecht
EOG Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei

Mutterschaft
(Erwerbsersatzgesetz)

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
APG allocations pour perte de gain
CO Code des obligations
LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain)
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Chronique générale

Politique sociale

Groupes sociaux

Politique familiale

In der Frühjahrssession 2020 beriet der Ständerat als Erstrat die Verlängerung der
Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen.
Kommissionssprecherin Häberli-Koller (cvp, TG) präsentierte dem Rat das Geschäft und
zeigte sich im Namen der Kommission mehrheitlich zufrieden mit dem bundesrätlichen
Vorschlag, der jährlich CHF 5.9 Mio. kosten und Änderungen im EOG sowie im OR
beinhalten soll. Einzig bezüglich der Frage, ob die Verlängerung der Entschädigung
davon abhängig gemacht werden soll, ob die Mütter ihre Erwerbstätigkeit nach dem
Mutterschaftsurlaub weiterführen werden oder nicht, schuf die SGK-SR mit 8 zu 5
Stimmen eine Änderung. Mit der bundesrätlichen Regelung sollen die AHV-
Ausgleichskassen aufgrund von Bestätigungen der Arbeitgebenden zum Zeitpunkt der
Niederkunft prüfen, ob nach Ende des Mutterschaftsurlaubs ein gültiges
Arbeitsverhältnis besteht. Die Kommission erachtete eine solche Überprüfung als
problematisch, weil eine entsprechende Bestätigung für die Arbeitgebenden schwierig
zu erteilen sei, die Mütter von Neugeborenen, die länger im Spital bleiben müssten,
andere Prioritäten hätten und deren zukünftige Erwerbstätigkeit auch vom Verlauf der
Genesung der Neugeborenen abhänge. Entsprechend wollte sie die Nachweispflicht der
Weiterführung der Erwerbstätigkeit streichen. Die Verwaltung habe zudem darauf
hingewiesen, dass im Falle einer Streichung dieser Nachweispflicht ein weiterer, darauf
aufbauender Artikel gestrichen werden könne. Da dies aber in der Kommission noch
nicht besprochen worden sei, bat Häberli-Koller den Nationalrat, diese Frage in seiner
Debatte noch zu klären. Stillschweigend stimmte der Ständerat dieser Änderung und im
Anschluss mit 42 zu 2 Stimmen (bei 1 Enthaltung) der Vorlage insgesamt zu. Die einzigen
Gegenstimmen stammten von zwei SVP-Ständeräten. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2020 ging die Beratung zum Entwurf für eine Verlängerung der
Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen im
Ständerat in die Differenzbereinigung. Diese fiel denkbar kurz aus, da der Ständerat
stillschweigend seiner SGK-SR folgte, die vorgängig einstimmig die Empfehlung
beschlossen hatte, dem Nationalrat in den beiden Differenzen zuzustimmen.
Kommissionssprecherin Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) erachtete es als «massvoll und
zumutbar», dass die Frau zur Verlängerung ihrer Mutterschaftsentschädigung bei
Niederkunft den Nachweis für die Absicht zur Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit
nach dem Mutterschaftsurlaub zu erbringen habe, denn schliesslich handle es sich ja im
vorliegenden Fall primär um eine Erwerbsausfallentschädigung. Die Kommission habe
ihre anfängliche Skepsis gegenüber dem Nachweis bei der Erstberatung des Geschäfts
mittlerweile abgelegt, da Abklärungen der SGK-NR ergeben hätten, dass ein solcher
Nachweis unbürokratisch erbracht werden könne. Auch der Verkürzung der Dauer des
Spitalaufenthalts von drei auf zwei Wochen zur Anspruchsberechtigung, die der
Nationalrat als Teil des Kompromisses zu der von ihm eingeführten Nachweispflicht
beschlossen hatte, stimmte der Ständerat stillschweigend zu. 
Somit war das Geschäft bereit für die Schlussabstimmung. Dort verabschiedete der
Ständerat den Entwurf einstimmig. Der Nationalrat nahm ihn mit 192 zu 2 Stimmen an.
Mit dem Erlass wurde eine Motion der SGK-SR aus dem Jahr 2016 erfüllt (Mo. 16.3631). 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 30.11.2020
MARLÈNE GERBER

Ein im Jahr 2018 in Erfüllung eines Postulats Maury Pasquier (sp, GE) erschienener
Bericht motivierte Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) zur Lancierung einer Motion, mit
welcher sie die Einführung eines dreiwöchigen, vorgeburtlichen Mutterschaftsurlaubs
forderte. Ebenso wie der bestehende Mutterschaftsurlaub nach der Niederkunft soll
dieser über die Erwerbsersatzordnung finanziert werden. Die zur Erstellung des
Berichts durchgeführte Umfrage bei rund 3'000 zufällig ausgewählten Frauen habe
ergeben, dass nur jede sechste Frau bis zum Geburtstermin arbeite. «Die Erwartung,
dass Frauen bis zur Geburt arbeiten sollen, ist gesundheitlich nicht sinnvoll und in der
Realität kaum möglich», so die Begründung der jurassischen SP-Nationalrätin weiter.
Sie betonte nicht zuletzt auch, dass das Fehlen eines vorgeburtlichen
Mutterschaftsurlaubs die Schweiz zu einem europäischen Sonderfall mache. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er sah keinen Handlungsbedarf;

MOTION
DATE: 14.06.2021
MARLÈNE GERBER
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im Regelfall würden die vorgeburtlichen Arbeitsausfälle durch den Arbeitgebenden
bereits ausreichend gedeckt. Bei «[a]llenfalls bestehende[n]
Kollektivtaggeldversicherungen» würden dem Arbeitgebenden jeweils auch 80 Prozent
oder mehr der Kosten zurückerstattet. Der Anteil an schwangeren Frauen, die wegen
vorgeburtlicher Absenzen keinen Lohn erhielten, bewege sich gemäss Studie lediglich
im einstelligen Prozentbereich. Im Falle der Annahme der Motion würden die
zusätzlichen Kosten für die EO in der Höhe von CHF 200 Mio. eine Erhöhung des
Beitragssatzes nach sich ziehen; mit der Einführung des Vaterschaftsurlaubs sei dieser
jedoch bereits auf das gesetzliche Maximum erhöht worden. 
Auf einen Ordnungsantrag Bauer (fdp, NE) hin beschloss der Ständerat in der
Sommersession, die Motion seiner SGK-SR zur Vorberatung zuzuweisen. Der
Neuenburger Ständerat hatte darauf hingewiesen, dass diese Problematik insbesondere
Grenzregionen betreffe. 3

Femmes et politique de parité

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Motion Maury Pasquier (sp,
GE; Mo. 19.4270), inzwischen übernommen von Liliane Baume-Schneider (sp, JU), für
die Schaffung einer Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden, obwohl er die gleichlautende Motion Marti (sp, ZH; Mo.
19.4110) bereits im Vorjahr angenommen hatte. Weder im Kommissionsbericht noch im
Rat wurde jedoch die Annahme der Motion Marti durch den Nationalrat erwähnt. Im
Unterschied zu damals lag nun ein Minderheitsantrag der Kommission auf Ablehnung
vor: Die Minderheit erachtete eine weitere Belastung der EO finanzpolitisch als nicht
tragbar. Mit 128 zu 44 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat aber
erneut für das Anliegen aus; die ablehnenden Stimmen stammten von der Mehrheit der
SVP-Fraktion sowie von zwei Mitgliedern der CVP. 4

MOTION
DATE: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

1) AB SR, 2020, S. 9 ff.
2) AB NR, 2020, S. 2727; AB SR, 2020, S. 1437; AB SR, 2020, S. 1437; BBl, 2020 9947
3) AB SR, 2021, S. 628
4) AB NR, 2020, S. 1840 f.; Bericht SGK-NR vom 26.6.20
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